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1. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gemäß BauGB 

1.1. Art der baulichen Nutzung 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

SO = Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO „Großflächiger Einzelhandel“ 

Das Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel“ wird als sonstiges 

Sondergebiet SO gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. Es dient der Unterbringung von 

großflächigen Einzelhandelsbetrieben und gastronomischen Einrichtungen. Die im Folgenden 

in bezuggenommene und beigefügte Montabaurer Sortimentsliste vom 19.11.2019 ist Be-

standteil der textlichen Festsetzungen dieses Bebauungsplans.  

Zulässig sind großflächige Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsflächenzahl von 0,29 und 

nach der Montabaurer Sortimentsliste nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten; sonstige 

Sortimente sind auf einem Verkaufsflächenanteil von bis zu 10 % zulässig; das Einzelhandels-

angebot ergänzende Gastronomiebetriebe sind zulässig. 

Die Verkaufsflächenzahl VFZ gibt als Verhältniszahl die maximale Verkaufsflächengröße im 

Verhältnis zur Grundstücksgröße an, also wie viel Quadratmeter Verkaufsfläche je Quadrat-

meter Baugrundstück maximal zulässig sind. Bezugspunkt ist das Baugrundstück. Als Bau-

grundstück in diesem Sinne gilt die Fläche des Baugrundstücks, die hinter der im Bebauungs-

plan festgesetzten Straßenbegrenzungslinie bzw. der tatsächlichen Straßengrenze im Bau-

land liegt. 

Zudem sind innerhalb der Baugrenzen überdachte Stellplätze sowie innerhalb der Baugrenzen 

und in den dafür festgesetzten Flächen Lärmschutzwände zulässig.  

1.2. Maß der baulichen Nutzung 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Die zulässige Grundfläche wird auf 0,8 festgesetzt und darf durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 

BauNVO bezeichneten Anlagen in den Sondergebieten bis zu einer Grundflächenzahl von 

GRZ = 0,95 überschritten werden. 

Zahl der zulässigen Vollgeschosse (Z) 

Die Zahl der zulässigen Vollgeschosse wird auf maximal II begrenzt.  

Höhe der baulichen Anlagen  

Die Oberkante Fertigfußboden darf bei maximal 259,00 m ü. NHN liegen. 
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Die Gebäudehöhe darf maximal 9,00 m über Erdgeschossfußboden betragen. 

Referenzhöhen sind in der Planzeichnung eingetragen. 

Eine Überschreitung der festgesetzten Höchstmaße um bis zu 2,00 m auf maximal 10 % der 

Grundfläche des Gebäudes durch technische Aufbauten und Anlagen, wie z.B. Schornsteine, 

Kamine, Lüftungsanlagen, Aufzugsschächte, Antennen, Anlagen zur Erzeugung solarer Strah-

lungsenergie o.ä. ist zulässig. 

1.3. Überbaubare Grundstücksfläche  

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch die in der Planzeichnung eingetragenen Bau-

grenzen begrenzt. 

1.4. Flächen für Stellplätze 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Nicht überdachte Stellplätze sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowohl innerhalb 

als auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  

Überdachte Stellplätze und Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 

zulässig. 

1.5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Dachbegrünung 

Flachdächer und flachgeneigte Dächer (bis 15° Neigung) sind ganzflächig mindestens exten-

siv zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten. Die Aufbaustärke muss mindestens 5 cm be-

tragen. Es ist eine Saatgutmischung aus einheimischen Mager- bzw. Trockenrasenarten oder 

Sedum-Sprossen bzw. Dachwurzarten umzusetzen. 

Von der Begrünungspflicht ausgenommen sind Dachflächenbereiche, die für erforderliche 

haustechnische Einrichtungen, Wartungswege oder für Dachfenster, Lichtkuppeln u.ä. genutzt 

werden.  
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1.6. Maßnahmen zum Schutzvor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Geräusche 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Die Errichtung einer Lärmschutzwand im Bereich der Moselstraße (vgl. Planzeichnung) ist zu-

lässig. Die Erforderlichkeit sowie konkrete Eigenschaften der Wand sind im Baugenehmi-

gungsverfahren zu prüfen. 

1.7. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

Innere Durchgrünung 

Im Bereich der nicht überdachten Stellplatzanlage sind mindestens 6 Bäume gemäß Pflanz-

liste zu pflanzen, dauerhaft zu pflegen und bei Abgang in der darauffolgenden Vegetationspe-

riode gleichwertig zu ersetzen. 

Zusätzlich sind auf dem Grundstück, z.B. in den randlichen Bereichen, 3 weitere Bäume ge-

mäß Pflanzliste zu pflanzen, dauerhaft zu pflegen und bei Abgang in der darauffolgenden Ve-

getationsperiode gleichwertig zu ersetzen. 
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2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß LBauO 

2.1. Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Werbeanlagen an Gebäuden dür-

fen nur bis zur Trauf- / Attikahöhe angebracht werden. Werbeanlagen mit wechselndem oder 

bewegtem Licht sind nicht zulässig. Freistehende Werbeanlagen (u.a. Pylone, Fahnenanla-

gen, Hinweisstelen, Werbetafeln etc.) sind auf der gesamten Grundstücksfläche zulässig.  

2.2. Geländegestaltung 

Lagerflächen, Abfallcontainer, o.ä. Anlagen müssen blickdicht abgepflanzt oder durch Wände, 

blickdichte Zäune o.ä. abgeschirmt werden. 
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3. Montabaurer Sortimentsliste1 

 

 
1  Die Montabaurer Sortimentsliste entstammt den „Handlungsempfehlungen zur Fortschreibung des Einzel-

handelskonzeptes für die Stadt Montabaur (BBE Handelsberatung GmbH, Köln, 25.08.2020) 
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4. Pflanzliste 

Folgende Bäume werden für die Bepflanzung auf dem Grundstück empfohlen: 

▪ Feldahorn (Acer campestre)  

▪ Sandbirke (Betula pendula)  

▪ Zitter-Pappel (Populus tremula)  

▪ Hainbuche (Carpinus betulus)  

▪ Gewöhnliche Mehlbeere (Sorbus aria)  

▪ Elsbeere (Sorbus torminalis)  

▪ Apfeldorn (Crataegus lavallei ‚Carrierei‘)  

Sträucher: 

▪ Weidengebüsch aus Korb-/ Silber- oder Bruchweide 

▪ Hainbuche (Carpinus betulus) 

▪ Haselnuss (Corylus avellana) 

▪ Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 

▪ Echte Felsenbirne (Amelanchier rotundifolia) 

▪ Roter Hartriegel (Cornus sanguinea). 
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5. Hinweise 

(1) Der Beginn und Ablauf der Erschließungs- und Baumaßnahmen im Bebauungsplange-

biet ist den Versorgungsträgern so früh wie möglich, mindestens jedoch 3 Monate vor 

Baubeginn, anzuzeigen. 

(2) Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Ver-

nichtung und Vergeudung zu schützen. Nähere Ausführungen zum Vorgehen enthält die 

DIN 18 915 bezüglich des Bodenabtrags und der Oberbodenlagerung. 

(3) Die DIN 18 300 ‚Erdarbeiten‘ ist zu berücksichtigen. 

(4) Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. 

DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. 

(5) Für die Abwicklung der Bauarbeiten gilt die DIN 18 920 ‚Schutz von Bäumen, Pflanzbe-

ständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen‘. 

(6) Erd- und Bauarbeiten sind gemäß § 21 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes rechtzeitig 

anzuzeigen. Funde müssen gemäß den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (§ 

17 DSchG) unverzüglich gemeldet werden. Bauherren und eingesetzte Firmen sind auf 

die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) hinzuweisen. Bei Erschlie-

ßungsmaßnahmen oder sonstigen Bauarbeiten sind zutage kommende Funde (z.B. 

Mauern, Erdverfärbungen, Ziegel, Scherben, Münzen usw. oder Ruinen, alte Mauer-

reste, Gräber oder sonstige Spuren früherer Besiedlung) unverzüglich der Unteren 

Denkmalschutzbehörde zu melden. 

Sollten von Erschließungsplanungen und Erschließungsmaßnahmen Wegekreuze, Bild-

stöcke, alte Grenzsteine oder ähnliche Flurdenkmäler tangiert werden, ist ebenfalls die 

Untere Denkmalschutzbehörde rechtzeitig zu informieren. Eine eventuelle Versetzung 

der oben genannten Flurdenkmäler bedarf der vorherigen Zustimmung der Unteren 

Denkmalschutzbehörde. 

Darüber hinaus sind die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denk-

malpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künst-

lerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Landschafts-

bildes zu berücksichtigen. 

Bislang liegen der Direktion Landesarchäologie im Plangebiet keine konkreten Hinweise 

auf archäologische Fundstellen vor. Allerdings wird der Planungsbereich aus topogra-

phischen Gesichtspunkten als archäologische Verdachtsfläche eingestuft. Dementspre-

chend können bei Bodeneingriffen bisher unbekannte archäologische Denkmäler zu 

Tage treten, die vor ihrer Zerstörung durch die Baumaßnahmen fachgerecht untersucht 

werden müssen. 



Stadt Montabaur  Textliche Festsetzungen 

Bebauungsplan „SO Nahversorgungsstandort Moselstraße“ Vorentwurf 

 

 

  Seite 11 von 11 

Ansprechpartner ist die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, 

Außenstelle Koblenz, Niederberger Höhe 1, 56077 Koblenz, 0261 6675 3000, landesar-

chäologie-koblenz@gdke.rlp.de  

(7) Der ‚Erlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Alt-

lasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren‘ ist zu berücksichti-

gen. 

(8) Für die Bepflanzung von öffentlichen und privaten Flächen ist der elfte Abschnitt des 

Nachbarrechtsgesetzes für Rheinland-Pfalz ‚Grenzabstände für Pflanzen‘ zu beachten. 

(9) Die Abstände der vorgesehenen Bepflanzungen zu geplanten / vorhandenen Leitungen 

sind gemäß den VDE-Bestimmungen und dem ‚Merkblatt über Baumstandorte und un-

terirdische Ver- und Entsorgungsanlagen‘ einzuhalten. 

(10) Für allgemein und ausnahmsweise zulässige Nutzungen ist im Bedarfsfalle in Nachweis 

im Sinne eines Immissionsgutachtens vorzulegen, dass die nächstgelegenen schutz-

würdigen Nutzungen nicht beeinträchtigt werden. 

 

Diese textlichen Festsetzungen sind Bestandteil des Bebauungsplans „SO Nahversorgungs-

standort Moselstraße“ der Stadt Montabaur. 

Montabaur, den   

 

 

  

 (Stadtbürgermeisterin) 

 

Ausfertigung 

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses Bebauungsplans mit 

dem Willen des Stadtrates sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens 

zur Aufstellung des Bebauungsplans werden bekundet. 

Montabaur, den   

 

 

  

 (Stadtbürgermeisterin) 


